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herausgibt, Methodiken erarbeitet und die besten Erfahrun
gen verallgemeinert. Sie wertet die Ergebnisse der territoria
len Bedarfsermittlung für die Planung und Bilanzierung aus. 
Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS ist verpflichtet, 
dazu mit den Abteilungen Handel und Versorgung der Räte 
der Bezirke Konsultationen zu führen.

(3) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS unterbreitet 
dem Ministerium für Handel und Versorgung Vorschläge für 
die Entwicklung des staatlichen Aufkommens, der Versorgung 
und der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie als Grund
lage für die Ausarbeitung der Pläne und langfristiger Ent
wicklungsprogramme. Sie erarbeitet im Auftrag des Ministe
riums für Handel und Versorgung Planinformationen über 
Bezirksanteile der zentral geplanten und bilanzierten Wa
renpositionen des Handelsprogramms Obst, Gemüse und 
Speisekartoffeln als eine Grundlage zur Ausarbeitung der 
Bezirksversorgungspläne. Sie unterstützt die Wirtschaftsver
einigungen OGS bei der Planvorbereitung.

(4) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS unterstützt 
und kontrolliert diejenigen Wirtschaftsvereinigungen OGS 
und Kombinate der obst- und gemüseverarbeitenden Indu
strie, die als bilanzierende Organe fungieren.

(5) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS ist Fondsträ
ger für Materialpositionen der Handelsbetriebe OGS entspre
chend den Rechtsvorschriften.

(6) Der Generaldirektor der Zentralen Wirtschaftsvereini
gung OGS hat den Minister für Handel und Versorgung über 
ungeklärte Bilanzprobleme unverzüglich zu informieren und 
Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten.

§3

Aufgaben bei der Plandurchführung

(1) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS übergibt dem 
Ministerium für Handel und Versorgung Vorschläge für zen
trale Orientierungen zum Vertragsabschluß der Handels
betriebe OGS sowie Kombinate und Betriebe der obst- und 
gemüseverarbeitenden Industrie mit den LPG, GPG, VEG und 
deren kooperativen Einrichtungen sowie Vorschläge zur 
Plandurchführung. Sie gewährleistet im Zusammenwirken 
mit den Wirtschaftsvereinigungen OGS die Information des 
Ministeriums für Handel und Versorgung über die Entwick
lung des Vertragsabschlusses und der Vertragserfüllung und 
unterbreitet Vorschläge für die Einleitung staatlicher Maß
nahmen. Sie erarbeitet Waren- und Versorgungsinformatio
nen.

(2) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS ist entspre
chend den Festlegungen des Ministers für Handel und Versor
gung für die Leitung und Planung der zentralen Vorrats- und 
Reservewirtschaft sowie für die Erarbeitung von Vorschlägen 
zum Einsatz zentraler ökonomischer Fonds verantwortlich. 3

(3) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS verwirklicht 
zur Sicherung der Versorgung im Zusammenwirken mit den 
Wirtschaftsvereinigungen OGS und in Abstimmung mit den 
Abteilungen Handel und Versorgung der Räte der Bezirke eine 
wirksame Dispatchertätigkeit. Der Generaldirektor der Zentra
len Wirtschaftsvereinigung OGS ist verpflichtet, beim Auf
treten von Unplanmäßigkeiten im Aufkommen, beim Import, 
bei der Verarbeitung und im Absatz entsprechend den Fest
legungen des Ministers für Handel und Versorgung unver
züglich Maßnahmen einzuleiten. Entstehende ökonomische 
Auswirkungen sind durch die Zentrale Wirtschaftsvereini
gung OGS entsprechend den Festlegungen des Ministers für 
Handel und Versorgung auszugleichen.

§4

Obst- und gemüseverarbeitende Industrie

(1) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS unterstützt die 
Abteilungen Handel und Versorgung der Räte der Bezirke bei

der Anleitung und Kontrolle der obst- und gemüseverarbei
tenden Industrie durch die Wirtschaftsvereinigungen OGS. 
Zur Gewährleistung der planmäßigen Produktion sowie Ver
arbeitung von überplanmäßigem Aufkommen sichert die Zen
trale Wirtschaftsvereinigung OGS
— die Bilanzierung und operative Lenkung der Rohstoffe,
— die Neu- und Weiterentwicklung von Verarbeitungserzeug

nissen,
— die Vermittlung von Bestwerten und Erarbeitung von Nor

mativen,

— die Durchführung des Erfahrungsaustausches.
Zur ständigen Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der 
Konzentration und Spezialisierung in der obst- und gemüse
verarbeitenden Industrie gewährleistet die Zentrale Wirt
schaftsvereinigung OGS in Abstimmung mit den Abteilungen 
Handel und Versorgung der Räte der Bezirke

— die Ausarbeitung von Rationalisierungsprogrammen nach 
Erzeugnisgruppen und Territorien,

— den Einsatz einheitlicher Ausrüstungen sowie die Mit
wirkung an der Einführung von Besttechnologien, an der 
Rationalisierung, der Instandhaltung und an der Sicherung 
der Ersatzteilversorgung.

(2) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS ist entspre
chend den Rechtsvorschriften Fondsträger für Material und 
Ausrüstungen der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie.

(3) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS erteilt Pro
duktionsgenehmigungen für die Erzeugnisse der Obst- und 
Gemüseverarbeitung im Rahmen der geltenden Rechtsvor
schriften.

(4) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS leitet und 
koordiniert die Arbeit der zentralen Erzeugnisgruppen für 
die obst- und gemüseverarbeitende Industrie.

§5
Betriebswirtschaftliche Arbeit

(1) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS analysiert die 
ökonomische Entwicklung der Wirtschaftsvereinigungen OGS 
und verallgemeinert die besten Erfahrungen der betriebswirt
schaftlichen Arbeit.

(2) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS unterbreitet 
dem Ministerium für Handel und Versorgung Vorschläge für 
die territoriale Differenzierung ökonomischer Kennziffern so
wie zur Sicherung der planmäßigen Reproduktion der Grund- 
und Umlauffonds.

(3) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS ist dem Mini
sterium für Handel und Versorgung verantwortlich für die 
Planung und Abrechnung der staatlichen Stützungen für 
Speisekartoffeln, Obst und Gemüse einschließlich der Han
delsspannenstützungen für frisches Obst und Gemüse.

(4) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS analysiert die 
Entwicklung und Inanspruchnahme des Arbeitszeit- und des 
Lohnfonds und erarbeitet Grundlagen für die Gestaltung und 
planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen in den Betrieben der Wirtschaftsvereini
gungen OGS.

§ 6

Preise und Standardisierung

(1) Die Zentrale Wirtschaftsvereinigung OGS nimmt die ihr 
übertragene Verantwortung auf dem Gebiet der Preise auf 
der Grundlage der Rechtsvorschriften und anderen staatlichen 
Festlegungen wahr. Dazu gehören insbesondere die Aufgaben 
als Preiskoordinierungsorgan der Industrie und des Handels 
für die Erzeugnisse der obst- und gemüseverarbeitenden In
dustrie, die Sicherung der Stabilität der Verbraucherpreise, 
die Preiskontrolle.


